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Beratungsfolge Öffentlichkeitsstatus Aufgabe 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Rat der Gemeinde Winnigstedt öffentlich Entscheidung 

 
 
 

Betreff: Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Winnigstedt  
 

 
 
Beschlussempfehlung: 

§ 6 Abs. 3 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Sonstige öffentliche Bekanntmachungen und ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen 
in folgenden Bekanntmachungskästen der Gemeinde. 
a) neben dem alten Spritzenhaus, Teichstraße an der Einmündung Fabrikstraße  

in Winnigstedt 
b) vor der Bahnhofstraße 2 A in Mattierzoll“ 
 
Diese Änderung tritt am 30.9.2021 in Kraft. 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die erforderlichen Beschaffungen und Leistungen zu 
beauftragen. Der Kostenaufwand wrd auf max. 2.000 € geschätzt. 
 

Begründung: 

Die Hauptsatzung einer Gemeinde hat auch Festlegungen zum Ort von u.a. öffebtlichen Be-
kannmachungen und sonstigen ortsüblichen Bekanntmachungen zu treffen. 
 
Bislang verweist die Hauptsatzung in der Fauung ihrer letzten Änderung auf die bekanntma-
chungskästen am gemeindehaus Schulstraße 4 sowie auf Bahnhofstraße 2A in Mattierzoll. 
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Mit der Fertigstellung der neuen Aushangkästen östlich neben dem Spritzenhaus erscheint es 
sinnvoll, an diesem zentralen Ort der Bekanntmachungen und Aushänge auch den Bekanntma-
chungskasten vom Ortsteil Winnigstedt dorthin zu verlagern. 
 
Der Kasten wird zu diesem Zweck dann im Übrigen neu beschafft, da der bisherige Kasten klei-
ner als erforderlich und auch kleiner als jener in Mattierzoll ist. Dies bereitet manchmal Schwie-
rigkeiten, alle auszuhängenden Schriftstücke bzw. Dokumente vollständig und über den ange-
ordneten Zeitraum auszuhängen.  
 
Soweit die derzeitigen Pfosten des ehemaligen Feuerwehrkastens als Montagebasis für einen 
neuen Aushangkasten geeignet sind, fallen ledoiglich die Kosten für Neubeschaffung sowie die 
Kosten des zu beauftragenden Bauhofes an. Ein Aushangkasten in Aluminium silber, in einer 
Größe für z.B. 18 A4-Aushänge betragen 600 bis 1.000 €. 
 
 
 
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 
 
 
 


